






Planzeichenerläuterung  
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO 
 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 Abs. 7 BauGB 

 
Baugrenze 

 

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtl. Festsetzungen (Ufer-
randstreifen) 

 
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 

 

Wohnbaufläche 

 

Öffentliche Grünfläche 

 

Umgrenzung von Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind 

 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche  
 

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)  
siehe textliche Festsetzung Nr. 1 

GFL Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  
zugunsten der Allgemeinheit und der Versorgungsträger* 

TH maximale Traufhöhe bezogen auf die Oberkante des Erdgeschoss-
fußbodens 

FH maximale Firsthöhe bezogen auf die Oberkante des Ergeschoss-
fußbodens 

0,4 Grundflächenzahl 

 
Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

 
Erhaltenswerter Baum 

 
*) per Roteintragung nach erfolgter öffentlicher Auslegung 

  



Text 
A  Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO 
 
1.   Art der baulichen Nutzung 
  (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 bis 10 BauNVO) 
 

1.1  Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO  
  (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe- 
  Betriebe, Analgen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht 
  Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

2.   Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1  Höhe der baulichen Anlagen 
  Die maximale First- und Traufhöhe ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
  Bezugspunkt ist für First- und Traufhöhe ist die Oberkante des Erdgeschoss- 
  fussbodens. Die Traufhöhe wird gemessen als Schnittpunkt der Außenkante 
  der senkrecht aufgehenden Wand mit der Oberkante Dachhaut. 
 

3.   Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden 
  (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

3.1  Für das auf dem Grundstück entstehende Wohngebäude (Einzelhaus oder 
  Doppelhaus) sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 
. 
 

4.   Altlasten/Fläche deren Böden mit umweltgefährdenden 
  Stoffen belastet ist 
  (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

4.1   Auf der umgrenzten Fläche befindet sich eine Auffüllung aus Bodenmaterial  
mit Fremdbeimengungen aus Bauschutt, Ziegelbruch und Asphaltbruch- 
stücken. Auf den Untersuchungsbericht des Büros Wessling GmbH, Alten-
berge, Projekt Nr. IAL-11-0120 wird verwiesen. Der Bericht ist der Begrün-
dung als Anlage beigefügt. 

 
4.2  Erfolgt im Bereich der ausgewiesenen Wohnbaufläche eine Ziergarten- 
  nutzung, so ist auf das belastete Bodenmaterial vor der Nutzung eine  
  Mutterbodenschicht von wenigstens 35 cm aufzubringen. 
 

Erfolgt im Bereich der ausgewiesenen Wohnbaufläche die Anlegung eines 
Nutzgartens, so ist auf das belastete Bodenmaterial vor der Nutzung  
eine Mutterbodenschicht von wenigstens 60 cm aufzubringen.  



4.3  Alternativ ist grundsätzlich auch ein Bodenaustausch möglich. Hierbei ist das  
  belastete Material abzutragen und fachgerecht zu entsorgen. Der Boden- 
  austausch ist mit der zuständigen Behörde (derzeit Kreis Coesfeld; Fach- 
  dienst Altlasten/Bodenschutz) abzustimmen. 

 
5.   Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen mit Bäumen  
  (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a/b BauGB) 
 
  Entlang der Vechte in dem Uferrandstreifen sind in einem Abstand von  

15 m zueinander Weiden zu Pflanzen. Der Uferrandstreifen ist extensiv 
zu nutzen. 

 

B.  Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 
  Abs. 4 BauGB 

 
  Abgrenzung des Uferrandstreifens zur Wohnbaufläche  
 
  Als Abgrenzung zwischen dem Uferrandsstreifen und der privaten Wohn- 
  baufläche ist auf der privaten Wohnbaufläche ein mindestens 1 m hoher  

Zaun zu setzen. Dieser muss im Bereich des Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechtes ein Tor in einer Breite von 3 Metern erhalten, damit ein/e Zugang/ 
Zufahrt zum Uferrandstreifen möglich ist. 

 
 
 
 

Hinweise: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde d.h. Mau-
erwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-
denbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unte-
ren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel.  
0251/5918911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 13 und 16 DSchG). 
 
Das Vorhandensein von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Weist bei der Durchführung der 
Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden ver-
dächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Ord-
nungsamt der Gemeinde Rosendahl zu benachrichtigen.  

 
  



Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-verordnung 
– BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), in der 
zuletzt geänderten Fassung. 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBI I. 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung (BauO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt 
geänderten Fassung. 
 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (Go NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt ge-
änderten Fassung. 
 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBI S. 2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.07.2009 (BGBI I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Landschaftsgesetzt NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 
(GV. NRW. S. 568), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.2010 (BGBI I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 
 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.03.1998 (BGBl. I. S. 212), in der zuletzt geänderten Fassung.  
  



Aufstellungsverfahren 
 
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. Stand: Februar 2014 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung. 
Coesfeld, den ________________ 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am 26.02.2014 gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die 
Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Höpinger Straße“ beschlossen. Dieser Be-
schluss ist am 05.03.2014 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Rosendahl, den 19.05.2014 
 
 
Bürgermeister       Schriftführerin 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am 26.02.2014 gem. § 3 Abs. 2 des BauGB beschlossen, diese Be-
bauungsplanänderung – Entwurf mit Begründung – öffentlich auszulegen. 
Rosendahl, den 19.05.2014 
 
 
Bürgermeister       Schriftführerin 
 
Die Bebauungsplanänderung – Entwurf mit Begründung – hat gem. § 3 Abs. 2 des BauGB in der Zeit vom 
13.03.2014 bis 14.04.2014 einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am: 05.03.2014 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. 
Rosendahl, den 19.05.2014 
 
 
Bürgermeister        
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am 15.05.2014 gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen  
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
Rosendahl, den 19.05.2014 
 
 
Bürgermeister       Schriftführerin 
 
AUSFERTIGUNG 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Höpinger Straße“ im Orts-
teil Darfeld im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB), bestehend aus Planzeich-
nungen, Erläuterungen und Begründung dem Satzungsbeschluss vom 15.05.2014 zu Grunde lag und die-
sem entspricht. 
 
Ausgefertigt: 
Rosendahl, den 19.05.2014 
 
 
Bürgermeister  
 



 
 
 
Der Beschluss des Gemeinderates mit einer nichtmaßstäblichen Verkleinerung des Auszuges aus dem Lie-
genschaftskataster sowie einer nichtmaßstäblichen Verkleinerung der Planzeichnung ist am 20.05.2014 im 
Amtsblatt Nr. 5/2014 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil Darfeld im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB ist damit seit dem 20.05.2014 rechtsverbindlich. 
 
Rosendahl, den 21.05.2014 
 
 
Bürgermeister 
 
 



Begründung 
zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Höpinger Straße“ 

 im Ortsteil Darfeld 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Höpinger Straße“ bezieht sich auf die im 
Nordwesten des Plangebietes gelegenen Grundstücke Gemarkung Darfeld Flur 23, Flurstü-
cke Nr. 103 und 104. Die Grundstücke östlich der „Oberdarfelder Straße“ gelegen und wer-
den planungsrechtlich durch den Bebauungsplan „Südlich der Höpinger Straße“ abgedeckt. 
 
Der Gebietsentwicklungsplan –Teilabschnitt Westmünsterland– sieht für diesen Bereich 
„Wohnsiedlungsbereich“ vor. 
 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan Rosendahl ist der westliche Teilbereich des Flurstü-
ckes Nr. 103 als „Wohnbaufläche“ und der östliche Teilbereich des Flurstückes Nr. 103 so-
wie das Flurstück Nr. 104 als „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ 
ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan Rosendahl wird gemäß § 13a Abs. 2 Ziffer 2 im 
Wege der Berichtigung dahingehend geändert, dass für den östlichen Teilbereich des Flur-
stückes Nr. 103 und das Flurstück Nr. 104 auch „Wohnbaufläche“ festgesetzt wird und die 
ausgewiesene öffentliche Grünfläche entsprechend der Festsetzung in der Änderungspla-
nung erweitert wird. 
 
Das unbebaute Grundstück Gemarkung Darfeld, Flur 23, Flurstück Nr. 104 soll als Wohn-
baufläche veräußert werden. Auf dem nordwestlichen Teilbereich des Grundstückes ist die 
Errichtung eines Wohnhauses vorgesehen. Der östliche Teilbereich des Grundstückes ver-
bleibt als Uferrandstreifen bei der Gemeinde und wird mit Weiden bepflanzt. Das Grundstück 
Nr.103 wird als Zufahrt für die Flurstücke Nr. 102 und 104, aber auch als Zugang für die Un-
terhaltung der Vechte genutzt. 
  
Zur Realisierung der beabsichtigten Nutzungen sind folgende Änderungen des Bebauungs-
planes notwendig: 
 
Für das Flurstück Nr. 103 
 
Umwandlung einer mit Fahrrecht belasteten Wegefläche und einer „Öffentlichen Grünfläche“  
in „Allgemeines Wohngebiet“ mit der Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes 
zugunsten der Allgemeinheit und der Versorgungsträger.*) 
 
Für das Flurstück Nr. 104  

a) Umwandlung einer „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ in 
„Allgemeines Wohngebiet“ 

b) Umwandlung einer „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ in 
„Öffentliche Grünfläche“ 

c) Umwandlung einer mit Fahrrecht belasteten Wegefläche in „Allgemeines Wohnge-
biet“ und „Öffentliche Grünfläche“ mit der Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechtes im nördlichen Bereich des Flurstückes zugunsten der Allgemeinheit 
und der Versorgungsträger.*) 

d) das Grundstück wird gekennzeichnet als Fläche, deren Böden mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet ist (siehe auch Punkt Altlasten) 

e) Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,4 
f) Festsetzung von zwei Vollgeschossen als Höchstgrenze 
g) Festsetzung einer Traufhöhe (TH) von maximal 6,00 m 
h) Festsetzung einer Firsthöhe (FH) von maximal 10,00 m 
i) Festsetzung einer überbaubare Fläche durch die Festsetzung von Baugrenzen ent-

sprechend dem beigefügten Plan B – Änderung – 
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Ausweisung eines Wohngebietes sowie Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Für das Plangebiet wird „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 der Baunutzungsverodnung 
(BauNVO) festgelegt.  Die in § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetrie-
be, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden nicht zugelassen, 
um die bereits vorhandene durchgängige Struktur der reinen Wohnhausbebauung des Plan-
gebietes zu erhalten und zu sichern und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu vermeiden. 
 
Die Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze wird auf maximal II festgesetzt. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 festgesetzt. 
 
Während bislang im Bebauungsplan „Südlich der Höpinger Straße“ weder eine Dachneigung 
von 35° bis 45 ° festgesetzt war, werden jetzt zur Begrenzung des Bauvorhabens eine First-
höhe von maximal 10,00 m und eine Traufhöhe von maximal 6,0 m festgesetzt. 
 
Für das zu errichtende Wohnhaus werden Baugrenzen entsprechend der vorhandenen Be-
bauung und mit Rücksicht auf die im Planbereich ausgewiesene gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt; sie sind dem der Satzung beigefügten Plan B -Änderung- zu entnehmen. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich der Eigenart nach in die Bebauung entlang der „Oberdarfelder 
Straße“ ein. Die Festsetzungen dienen aber auch dazu den Anforderungen an eine moderne 
Bauweise gerecht zu werden. Daher ist die vorstehende Änderung des Bebauungsplanes 
„Südlich der Höpinger Straße„ städtebaulich zu vertreten.   
 
Da durch die vorgesehenen Änderungen die Grundzüge des bisherigen Bebauungsplanes 
geändert werden, kommt eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes nach § 13 
BauGB nicht in Betracht. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes soll auch dazu dienen, mehr Wohnraum in einem 
bestehenden Wohngebiet zu schaffen, um dadurch den Flächenverbrauch für neue 
Wohngebiete zu reduzieren. 
 
Aufgrund der Größe der zulässigen Grundfläche im Änderungsbereich von weniger als 
20.000 qm ist hier das beschleunigte Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB möglich. 
Darüber hinaus finden die Vorschriften des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Anwendung. Danach 
gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung oder Änderung des Bebaungsplanes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Weiterhin bestehen keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. 
 
Uferrandstreifen/ Errichtung eines Zaunes 
 
Entlang der Vechte wird im östlichen Bereich des Flurstückes Nr. 104 ein Uferrandstreifen 
als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Er dient dem Schutz der Vechte vor einer heranrü-
ckenden Bebauung und soll mit Weiden bepflanzt werden.  
 
Zur Abgrenzung zwischen dem Uferrandstreifen und der privaten Wohnbaufläche ist auf der  
Wohnbaufläche ein mindestens 1 m hoher Zaun zu errichten. Dieser muss im Bereich des 
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Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes ein Tor in einer Breite von 3 Metern erhalten, damit ein/e 
Zugang/Zufahrt zum Uferrandstreifen möglich ist. 
 
Altlasten/Fläche deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist (§ 9 (1) Nr. 24 
BauGB) 
 
Auf der umgrenzten Fläche befindet sich eine Auffüllung aus Bodenmaterial mit Fremdbei-
mengungen aus Bauschutt, Ziegelbruch und Asphaltbruchstücken. Auf den Kurzbericht zur 
Untersuchung einer Altablagerung im Ortsteil Darfeld des Büros Wessling GmbH, Altenber-
ge, Projekt Nr. IAL-11-0120 wird verwiesen. Der Bericht ist der Begründung als Anlage bei-
gefügt.  
 
Erfolgt im Bereich der ausgewiesenen Wohnbaufläche eine Ziergartennutzung, so ist auf das 
belastete Bodenmaterial vor der Nutzung eine Mutterbodenschicht von wenigstens 35 cm 
aufzubringen.  
Erfolgt im Bereich der ausgewiesenen Wohnbaufläche die Anlegung eines Nutzgartens, so 
ist auf das belastete Bodenmaterial vor der Nutzung eine Mutterbodenschicht von wenigs-
tens 60 cm aufzubringen. 
 
Alternativ ist ein Bodenaustausch möglich. Hierbei ist das belastete Material abzutragen und 
fachgerecht zu entsorgen. Der Bodenaustausch ist mit der zuständigen Behörde (derzeit 
Kreis Coesfeld; Fachdienst Altlasten/Bodenschutz) abzustimmen. 
 
Die Erschließung der Grundstücke, die Ver- und Entsorgung, die Löschwasserversorgung 
sowie der Immissionsschutz werden durch diese Änderung nicht berührt. 
 
Das Grundstück erhält eine Erschließung von der „Oberdarfelder Straße“ aus über die mit 
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belasteten Flurstücke Nr. 103 und 104 zugunsten der 
Allgemeinheit und der Versorgungsträger.*)  
 
Auf den Grundstücken und deren unmittelbarer Umgebung gibt es keine Denkmale bzw. Bo-
dendenkmale.  
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde d.h. 
Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster 
(Tel. 0251/5918911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG). 
 
Das Vorhandensein von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Weist bei der Durchführung der 
Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das 
Ordnungsamt der Gemeinde Rosendahl zu benachrichtigen. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt und zulässig. Der Bebauungsplan „Südlich der Höpinger Straße“ ist seit 
August 1984 rechtswirksam. Ihm liegt keine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zugrunde, 
die durch die Änderung geändert werden muss. 
 
Auf den oben genannten Grundstücken sind keine Teichanlagen vorhanden. Im südöstlichen 
Bereich des Grundstückes ist ein Baum vorhanden, der im Bebauungsplan als erhaltenswert 
festgesetzt wird.  
 

*) per Roteintragung geändert nach erfolgter öffentlicher Auslegung 






















































